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wohnen 7–8/2010 Recht

Zeitplan Mietrechtrevision

27.02.2008
BR beauftragt dasEVD mit der

Durchführung einer Vernehmlassung

13.11.2007
Einigung der Sozialpartner

unter der Leitung von BRLeuthard

beraten wird. Je nach Entscheidfindung
folgtdanacheineventuelles
Differenzbereinigungsverfahren mit der Rechtskommission

des Ständerates, das frühestens im
Dezember abgeschlossen werden könnte.
Danach ginge die Vorlage wiederum in den
Ständerat. Es ist heute daher offen, ob und
wann ein allfälliges neues Mietrecht definitiv

beschlossen werden kann oder ob die
Gesamtvorlage scheitern wird. Erstaunlich
istdasangesichts der unterschiedlichen
Interessenlagen eigentlich nicht.

01.01.2009 01.01.2010

Auswirkungen für
Wohnbaugenossenschaften

Nicht weiter diskutiert wurde bis anhin die
Bestimmung, dass ein allfälliges neues
Mietrecht eine Spezialregelungfür gemeinnützige

Wohnbauträger und für die öffentliche

Hand vorsehen würde. Gemäss dem
neu vorgesehenen Artikel 269g OR könnten
diese denMietzins weiterhin nachder
sogenannten Kostenmiete festlegen. Der
Bundesrat würde die genauere Gestaltung des
Mietzinses nach der Kostenmiete in einer

56

Verordnung regeln. Überraschend ist im
Übrigen, dass die Frage der Übergangsbestimmungen

zurzeit keine grossen Diskussionen

ausgelöst hat. Dies obwohl in der
Botschaft festgehalten worden ist, dass bei
relativ niedrigem Hypothekarzinsniveau
der Wechsel auf die Indexmiete mittel- bis
langfristig für die Vermieterseite nachteilig
sein könnte.2

1 vgl. wohnen4/ 2009, S. 48.
2 Botschaft zur Änderung des Obligationenrechtes vom

Dezember 2008, S. 35

25.05.2009
Der Nationalrat

beschliesstNichteintreten

12.12.2008
Verabschiedung der Botschaft

durch den BR

28.11.2007
VO-Änderung zum Mietrecht

Referenzzinssatz)

19.09.2008
BR beauftragt das EVDmit

der Erarbeitung einer Botschaft
Sommersession 2010

Behandlung im Ständerat

01.01.2008

Quelle:

www.

bwo.

admin.

ch

Anzeige


	...

